
Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 25. März 
2010 — Europäische Kommission/Königreich Spanien 

(Rechtssache C-392/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
96/82/EG — Beherrschung der Gefahren bei schweren Un
fällen mit gefährlichen Stoffen — Art. 11 Abs. 1 Buchst. c — 

Pflicht zur Erarbeitung von Notfallplänen — Frist) 

(2010/C 134/06) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: S. 
Pardo Quintillán und A. Sipos) 

Beklagter: Königreich Spanien (Prozessbevollmächtigte: B. Plaza 
Cruz) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen Art. 11 
Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. 
Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen (ABl. 1997, L 10, S. 13) in 
der die durch die Richtlinie 2003/105/EG geänderten Fassung 
— Nichtaufstellung bestimmter externer Notfallpläne für Maß
nahmen außerhalb des Betriebs 

Tenor 

1. Das Königreich Spanien hat dadurch gegen seine Verpflichtungen 
aus Art. 11 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 96/82/EG des Rates 
vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei 
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen verstoßen, dass es nicht 
für alle unter Art. 9 dieser Richtlinie fallenden Betriebe externe 
Notfallpläne aufgestellt hat. 

2. Das Königreich Spanien trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 272 vom 25.10.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 25. März 
2010 — Sviluppo Italia Basilicata SpA/Europäische 

Kommission 

(Rechtssache C-414/08 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Europäischer Fonds für regionale Entwick
lung (EFRE) — Kürzung der finanziellen Beteiligung — All
gemeine Zuschüsse für die Durchführung von Maßnahmen 
zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen — Frist 
für die Ausführung der Investitionen — Ermessen der 

Kommission) 

(2010/C 134/07) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Sviluppo Italia Basilicata SpA (Prozessbevoll
mächtigte: F. Sciaudone, R. Sciaudone und A. Neri, avvocati) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigte: L. Flynn im Beistand von A. Dal Ferro, avvo
cato) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz (Dritte 
Kammer) vom 8. Juli 2008 in der Rechtssache T-176/06, Svi
luppo Italia Basilicata/Kommission, mit dem das Gericht die 
Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung C(2006) 1706 
der Kommission vom 20. April 2006 über die über die Herab
setzung der im Rahmen des gemeinschaftlichen Förderkonzepts 
für Strukturinterventionen in unter das Ziel 1 fallenden Regio
nen in Italien gewährten finanziellen Beteiligung des Europäi
schen Fonds für regionale Entwicklung zugunsten der globalen 
Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur Förderung 
der in der Region Basilicata in Italien tätigen kleinen und mitt
leren Unternehmen und auf Ersatz der Schäden, die diesen in
folge des Erlasses der Entscheidung und durch deren Wirkung 
entstanden sind, abgewiesen hat 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die Sviluppo Italia Basilicata SpA trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 301 vom 22.11.2008.
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